
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bezirksgericht Wels 
 
Maria-Theresia-Straße 8 
4600 Wels 

    Wels, am 31. März 2026  
 
 
 
BG Wels – AZ: 10 E 2971/25k (Beitritte: 10 E 115/26m, 10 E 191/26p) 
 
SV-GZ: 25553 
 
 

Bewertungsgutachten 
über die 

Ermittlung des Verkehrswertes des Anteiles von 51/309 
an der Liegenschaft 4600 Wels, Schloßstraße 4 
Wohnungseigentum an W Top 2, BlNr. 12 

(BG Wels, GB 51224 Pernau, EZ 2223, Gst.-Nr. 34/12) 
 
 
Betreibende Partei:         Eigentümergemeinschaft EZ 2223, KG 51224 Pernau  
         v.d. Steller Immobilien 
         Maximilianstraße 8a, 4600 Wels   
 
vertreten durch:         Mag. Dr. Thomas Humer, LL.M.  
         Dr.-Koss-Straße 2, 4600 Wels 
 
Verpflichtete Partei:         Dragana Bankovic 
         Schloßstraße 4/2, 4600 Wels 
 
vertreten durch:         - 
          
wegen:         € 163,03 s.A. (Beitritte: € 106.245,67 s.A., € 1.848,09 s.A.) 
 
 
                                     
 
Stichtag des Gutachtens: 
 
5. März 2026 – Tag der Besichtigung 
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01. Allgemeines 
 

 
01.01. Auftraggeber / Auftrag 
 
 
Dieses Bewertungsgutachten wird im Auftrag des Bezirksgerichtes Wels, Abteilung 10, vom 
1. September 2025, Aktenzahl 10 E 2971/25k-5 erstellt. 
 
 
 
01.02. Zweck des Gutachtens / Bewertungsgegenstand 
 
 
Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes des Wohnungseigentums an  
 

W Top 2 / EG 
 4600 Wels, Schloßstraße 4, 

  
(BG Wels, KG 51224 Pernau, EZ 2223, Gst.-Nr. 34/12, Anteile: 51/309, B-lNr. 12) 

 
für die mit Beschluss des Bezirksgerichtes Wels bewilligte Zwangsversteigerung. 
 
Betreibende Partei:         Eigentümergemeinschaft EZ 2223, KG 51224 Pernau  
         v.d. Steller Immobilien 
         Maximilianstraße 8a, 4600 Wels   
 
vertreten durch:         Mag. Dr. Thomas Humer, LL.M.  
         Dr.-Koss-Straße 2, 4600 Wels 
 
Verpflichtete Partei:         Dragana Bankovic 
         Schloßstraße 4/2, 4600 Wels 
 
vertreten durch:         - 
          
wegen:         € 163,03 s.A. (Beitritte: € 106.245,67 s.A.. € 1.848,09 s.A.) 
                                    
 
 
01.03. Bewertungsstichtag 
 
 
Als Bewertungsstichtag wird der Bestimmung des § 141 (1) Exekutionsordnung 
entsprechend, der 5. März 2026, Tag der Besichtigung, gewählt. Bei der Bewertung werden 
stichtagsbezogen der tatsächliche Zustand der Liegenschaft, die Preisverhältnisse auf dem 
Bausektor und die Situation auf dem örtlichen Immobilienmarkt berücksichtigt.  
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01.04. Ortsaugenschein 
 
 
Der seitens des Bezirksgerichtes Wels für 15. Oktober 2025, 10.00 Uhr, ausgeschriebene 
Schätztermin musste wegen „Nichterscheinen der verpflichteten Partei“ abgebrochen 
werden. 
 
Am 5. März 2026, 10.00 Uhr, fand die Befundaufnahme, im Beisein des Gerichtsvollziehers 
und der Beiziehung eines Schließdienstes, statt. 
 
Anwesende: 
 Dragana Bankovic, Verpflichtete 
 Kevin Rockenschaub, Gerichtsvollzieher Bezirksgericht Wels 
 Daniel Mayer, Schlüsselzentrale Winzer (Schließdienst) 
 Christa Buchmayer, PMBA, beauftragte Sachverständige 
 
Anm.d.SV: 
Nach erfolglosem mehrmaligem Läuten an der Wohnungstür, begann Herr Mayer, Schließdienst, im 
Auftrag des Gerichtsvollziehers, mit dem Öffnen der Tür. Währenddessen wurde die Wohnungstür 
von der Verpflichteten geöffnet. 
 
Ende der Befundaufnahme: 10.45 Uhr (Dauer: 2/2 Stunden) 
 
 
01.05. Grundlagen des Gutachtens 
 
 
 Auftrag des Gerichtes 
 bezughabender Akt des Gerichtes 
 Besichtigung vom 5. März 2026 
 Erhebungen von Vergleichspreisen 
 Erhebungen beim Finanzamt Grieskirchen Wels (Standort Wels) samt Einheitswertakt 
 Erhebungen beim Magistrat der Stadt Wels (Stadtplanung, Bau-Archiv) 
 Erhebungen beim Bezirksgericht Wels (Grundbuch) 
 Erhebungen bei der Hausverwaltung (Steller Immobilientreuhänder GmbH) 
 Erhebungen ASFINAG Lärmkataster 
 Erhebungen DORIS 
 Auszug aus der digitalen Katastermappe (DORIS)   
 Grundbuchsauszug 
 Nachmessungen in der Natur  
 Anlagen des Gutachtens 
 Liegenschaftsbewertungsgesetz LBG BGBl. 1992/150 
 Einschlägige österreichische und deutsche Fachliteratur 
 ÖNorm B1800, B1801, B1802 
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01.06. Einheitswert 
 
 

 
Kopie Finanzamt Wels-Grieskirchen 
 
 
01.07. Zubehör 
 
 
Die Bewertung der Liegenschaft beinhaltet grundsätzlich alle auf dem Grundstück 
errichteten Gebäude. 
Weiters sind alle Außenanlagen, Einfriedungen und sonstigen Gartengestaltungsbauwerke 
sowie alle Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Anlagen etc. (= Zubehör), auch wenn sie 
nicht gesondert angeführt sind, im ermittelten Verkehrswert berücksichtigt. 
 
Die auf der Liegenschaft, in den Gebäuden oder der gegenständlichen Wohnung 
vorhandenen Fahrnisse, wie Möblierungen, Gerätschaften, Hausrat oder ähnliches, sind im 
errechneten Verkehrswert nicht enthalten. 
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02. Befund 
 
 
02.01. Grundbuchsstand 
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Kopie Gerichtsakt 
 
 
 

02.02. Flächenwidmungs- und Bebauungsplan 
 
Das betreffende Grundstück ist im Flächenwidmungsplan mit der Widmung „M – Gemischtes 
Baugebiet“ ausgewiesen: 
 

 
Kopie Stadtplanung Wels 
 
Lt. Bebauungsplan 621/1 (1987) ist eine offene Bebauung, mit einer max. Traufenhöhe von 
8,0 m und einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 (= überbaute Fläche : Grundfläche), zulässig.  
 

 
Auszug Bebauungsplan 621/1 - Kopie Stadtplanung Wels 
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Die gegenständliche Liegenschaft liegt in der „Schutzzone Luftfahrt“: 
 

   
DORIS 
 
 

02.03. Lage 
 

 
 
Das gegenständliche Wohn-Objekt liegt im Stadtteil Wels-Pernau, nördlich der „B1-Linzer-
Straße“ (stadtauswärts). 
 
Die Bus-Haltestelle „Schloßstraße/Linzerstraße“ ist ca. 60 m (fußläufig 1 min) entfernt. 
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Trotz der Nähe zur „B1-Linzer Straße“, ist die gegenständliche Liegenschaft NICHT vom 
Straßenlärm betroffen: 
 

  
ASFINAG Lärmkarte 
 
 
02.04. Infrastruktur 
 
An Ver- und Entsorgungsleitungen sind Wasser, Kanal, Gas und Strom vorhanden.  
 
Die Liegenschaft ist sehr gut mit PKW und öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.  
 
 
02.05. Grundstücksbeschreibung 
 
Das Areal weist eine polygonale Form auf, ist eben, der Zugang sowie die PKW-Stellplätze 
sind befestigt, der Garten ist begrünt. 
 
Auf dem Grundstück wurden ein 3-geschoßiges Wohnhaus (EG, OG und DG), unterkellert, 
sowie 6 PKW-Stellplätze (1 Stellplatz/Wohnung) errichtet. 
 

 
DORIS 
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02.06. Objekt 
 
23.12.1993:  Baubewilligung 
   1995 Baubeginnanzeige 
   22.08.1995 Strafverfügung „konsenslose Planänderung“ 
   12.12.1995 „Bewilligung zur Abweichung vom genehmigten  

        Bauvorhaben (Wohnhaus inkl. Hauskanal)“   
 
15.11.1996:  Benützungsbewilligung (mit Auflagen) 
 
 
Es werden auszugsweise Fotos in den Text eingefügt – die gesamte Fotobeilage findet sich 
im Anhang! 
 
 
Zugangs-/Eingangsbereich: 
Der Zugangsbereich ist zur Straße hin „offen“. Der Eingangsbereich ist befestigt. 
 

 

 

 

 
 
Allgemeinfläche Flur/Stiegenhaus EG: 
 

  

 

Foto v. 1. OA 15.10.2025 Foto v. 1. OA 15.10.2025 
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02.06.01. Wohnung W Top 2 
 
Wohn-Nutzfläche: 46,39 m2 lt. Gutachten über die Nutzwertberechnung, SV Gerhard Steller 
 

 
Kopie Urkundensammlung Grundbuch – BG Wels, TZ 1307/2002 
 

 
 
Die gegenständliche Wohnung befindet sich im Erdgeschoß. 
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Ausrichtung Terrasse:  Nord-West 
 
Ausrichtung Schlafzimmer:  Süd-Ost 
 
Fenster:    Kunststoff isolierverglast 
   
Heizung:    Gas-Zentralheizung 
 
 
Wohnungseingang: 
 

 

 
 
Raumaufteilung (lt. Plan): 
 
Vorraum:          
Laminatboden  
Gegensprechanlage, Wohnungs-Strom-Verteiler  
Raumhöhe: 2,58 m 
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WC              
Fliesenboden 
WC, Waschbecken („nur“ Kaltwasser) 
Tür-Durchgangslichte: 70/200 cm 
Anm.d.SV: 
Der Türstock ist beschädigt. 
 

  

 

 
 
Bad               
Fliesenboden 
Badewanne, Waschbecken, Boiler, Waschmaschinen-Anschluss 
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Wohnen / Essen / Küche 
Laminatboden 
Ausgang Terrasse 
Zugang zum Schlafzimmer 
Anm.d.SV: 
Die Abdeckung des Heizkörpers ist tw. korrodiert. 
Tw. sind Beschädigungen im Bereich der Wände/Malerei vorhanden. 
 

   
 
 
Terrasse 
Fliesenboden 
Zugang zum Abstellraum  
Anm.d.SV: 
 Im Bereich der Terrassentür sind augenscheinlich Feuchtigkeitsspuren erkennbar. 
 Der Abschluss des Terrassenbelages Richtung Garten ist „unfertig“. 
 Im Bereich der Untersicht des darüberliegenden Balkons sind augenscheinlich Feuchteschäden 

vorhanden (vermutlich rückgest. Reparaturaufwand im Bereich der Abdichtung des 
Balkonbelages) 
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Abstellraum               
PVC-Boden 
„Röhrenspan-Tür“ mit „offener Luke“ 
Anm.d.SV: 
Beschädigungen im Bereich des Türstockes vorhanden. 
 

   
 
 
Schlafzimmer               
Laminatboden 
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02.06.02. PKW-Abstellplatz 
 
Der Wohnung ist der PKW-Abstellplatz Nr. 2 zugeordnet. Dieser befindet sich an der West-
Seite der Liegenschaft: 
 

   
 
 
 
02.06.03. Allgemeinflächen 
 
Auszug Gutachten über die Nutzwertfeststellung: 
Anm.d.SV: 
Die Kellerräume wurden anlässlich der Befundaufnahme von der Verpflichteten nicht vorgezeigt. 
 

 
Kopie Urkundensammlung Grundbuch – BG Wels, TZ 1307/2002 

 
 
Der „Allgemein-Garten“ der Wohnungs-Eigentümergemeinschaft befindet sich nördlich und 
östlich des Hauses, und grenzt direkt an die Terrasse der gegenständlichen Wohnung. Er ist 
zu den PKW-Abstellplätzen hin eingefriedet: 
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02.07. Rechte und Lasten 
 
 
02.07.01. Miet-, Bestandsverhältnisse 
 
Die Wohnung wird am Tag der Befundaufnahme von der Verpflichteten bewohnt. 
Anm.d.SV: 
An der Wohnungstür ist auf dem Türschild, lt. Angabe der Verpflichteten, noch der Name des 
Vorbesitzers. 
 
 
02.07.02. Bücherliche Lasten 
 
Geldlasten werden nicht bewertet. 
 
 
02.07.03. Außerbücherliche Lasten 
 
Sanierungsdarlehen   
 
Eine Anfrage bei der Hausverwaltung ergibt: 
 

 
Auszug Mail Hausverwaltung v. 09.03.2026 
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Rückstand Betriebskosten  
 
Eine Anfrage bei der Hausverwaltung ergibt (Auszug Mail v. 09.03.2026): 
 

 
 
 
Rückstand Betriebskosten zum Stichtag 05.03.2026:    €  6.731,10 
 
 
Es wurden keine sonstigen Rechte oder Lasten bekanntgegeben. 
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02.08. Hausverwaltung 
 
02.08.01. Aktuelle monatliche Vorschreibung W Top 2 
 

 
Kopie Hausverwaltung  
 
Die detaillierte Jahresabrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2024 bis 31.12.2024 liegt im 
Anhang bei. 
 
 
02.08.02. Sanierungs-/Instandhaltungsrücklagen 
 
Eine Anfrage bei der Hausverwaltung ergab: 
 

 
Auszug Mail Hausverwaltung v. 09.03.2026 
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02.08.03. Geplante Sanierungsarbeiten 
 
Eine Anfrage bei der Hausverwaltung ergab: 
 

 
Auszug Mail Hausverwaltung v. 09.03.2026 
 
 
Auszug Protokoll der letzten Eigentümerversammlung (04.02.2025): 
 

 
 
 
Die Protokolle der Eigentümerversammlungen 2024 und 2025 finden sich im Anhang! 
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02.09. Energieausweis 
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Kopie Hausverwaltung 
 
Der komplette Energieausweis findet sich im Anhang! 
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02.10. Altlastenportal 
 
 

 
Quelle: https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/addrsearch/ 
 
 
 
Die Abfrage ergibt keinen Hinweis auf eine bekannte Kontaminierung im Bereich des zu 
bewertenden Grundstückes. 
 
 
 
 Auf der Liegenschaft ist keine offensichtliche Kontaminierung vorhanden. Die 

Sachverständige hat jedoch keine Möglichkeit, Kontaminierungen der Baulichkeiten und 
des Erdreiches festzustellen. 

 Die Bewertung erfolgt ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung unter der Annahme, 
dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine Materialien und Stoffe befinden, welche 
auf einer höherwertigen Deponie als einer Bodenaushubdeponie entsorgt werden 
müssen. 

 Sollte sich nachträglich herausstellen, dass die Liegenschaft oder ein benachbartes 
Grundstück Kontaminationen aufweisen, wäre nach Vorliegen einer Boden- bzw. 
Bauwerksuntersuchung eine ergänzende Bewertung erforderlich.  
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03. Bewertung 
 
 
03.01. Allgemeines 
 
Dieses Gutachten wird nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes – 
LBG (Bundesgesetz über die gerichtliche Bewertung von Liegenschaften sowie über 
Änderungen des Außerstreitgesetzes und der Exekutionsordnung, BGBl 1992/150 idgF) 
erstellt.  
 
Bewertungsgrundsatz (§ 2 LBG) 
 
(2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im 
redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann.  
(3) Die besondere Vorliebe  und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen 
haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 
 
Wertermittlungsverfahren (Auszug) 
 
Aus den Ergebnissen des Sachwert- und des Ertragswertverfahrens wird der Wert unter 
Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr ermittelt. 
 

Sachwertverfahren (§ 6 LBG) 
Hier ist der Wert der Sache durch Zusammenzählung des Bodenwertes, des 
Bauwertes und des Wertes sonstiger Bestandteile gegebenenfalls des Zubehörs der 
Sache zu ermitteln. 
Ertragswertverfahren (§ 5 LBG) 
Hier ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit nach dem 
Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrages zum angemessenen 
Zinssatz zu ermitteln.  
Vergleichswertverfahren (§ 4 LBG) 
Hier ist der Wert der Sache durch den Vergleich mit tatsächlich erzielten 
vergleichbaren Sachen zu ermitteln. 

 
Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden 
Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren 
anzuwenden.  
 
Eigentumswohnungen dieser Bauart, Größe, in dieser Lage werden – erfahrungsgemäß – 
großteils durch die jeweiligen Eigentümer zu Wohnzwecken genutzt oder stehen in 
Fremdnutzung (werden vermietet).  
 
Die für derartige Liegenschaften erzielbaren und auch tatsächlich erzielten Kaufpreise 
wurden bzw. werden nach den Regeln des täglichen Grundstücksverkehrs daher von deren 
Ertragswerten bestimmt. Aus diesem Grund wird der Verkehrswert im 
Ertragswertverfahren (§ 5 LBG) ermittelt. Der Wert des Grund und Bodens wird im 
Vergleichswertverfahren ermittelt.  
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Nicht berücksichtigt sind mögliche Kontaminierungen des Bodens.  
 
Geldlasten werden bei der Berechnung des Verkehrswertes nicht berücksichtigt. 
  
 
 
03.02. Bewertungsansätze 
 
03.02.01. Vergleichswertverfahren 
 
Bodenwert: 
 
In unmittelbarer Nähe zur gegenständlichen Liegenschaft wurden in der „jüngeren 
Vergangenheit“ KEINE unbebauten Grundstücke verkauft. 
Eine elektronische Abfrage von Grundstückstransaktionen 2025 und 2026 ergab u.a.: 
 

 
 
Nr. Datum Liegenschaft Kaufpreis m2 €/m2 

1 31.01.2025 4600 Wels 
KG Pernau, KGNr. 51224, EZ 2741, GStNr. 
755/6;755/7 

€ 190.000,00 716 m² € 265,36/m² 

2 31.01.2025 4600 Wels 
KG Pernau, KGNr. 51224, EZ 2741, GStNr. 755/10 

€ 165.000,00 572 m² € 288,46/m² 

3 31.01.2025 4600 Wels 
KG Pernau, KGNr. 51224, EZ 2741, GStNr. 
755/8;755/9 

€ 210.000,00 830 m² € 253,01/m² 

4 13.01.2026 4600 Wels 
KG Pernau, KGNr. 51224, EZ 2766, GStNr. 755/5 

€ 147.000,00 510 m² € 288,24/m² 

 
Das gegenständliche Grundstück wird, aufgrund der Lage, Größe, Widmung („M – 
Gemischtes Baugebiet“) und der Entwicklung am Immobilienmarkt mit € 300,00/m2 
bewertet. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
GZ: 25553-BG   LB – Bankovic, 4600 Wels 
BG Wels 10 E 2971/25k  Seite 26 

Der Gesamtbodenwert beträgt:  
 
 521 m2 à € 300,00/m2   €   156.300,00 
 
 
anteiliger Bodenwert: 
€ 156.300 : 309 x 51 =                                                     €    25.797,09 
 
 
 
03.02.02. Ertragswertverfahren 
 
Die übliche Nutzungsdauer von Objekten in der gegebenen Bauweise liegt bei 70 Jahren. 
 
Die wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Objektes wird aufgrund des 
Erhaltungszustandes am Tag des Ortsaugenscheins mit 35 Jahren bewertet.  
 
Für den Bewirtschaftungs-/Instandhaltungsaufwand werden 15 % und für das 
Mietausfallwagnis 3 % des Jahres-Rohertrages berücksichtigt. 
 
Aufgrund der Lage des Objektes und der Nachfrage am Immobilienmarkt, wird der 
Kapitalisierungszinssatz sachverständig mit 1,5 % bewertet. Somit ergibt sich, bei einer 
wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 35 Jahren, ein Vervielfältiger von 27,08. 
 
Die nachhaltig erzielbare Nettomiete, inkl. KFZ-Abstellplatz, wird mit € 10,00/m2 bewertet. 
 
Für den Zustand der Wohnung (u.a. Malerei, Radiator, Terrasse) werden 5 % des 
Bauzeitwertes als „Wertminderung Zustand“ berücksichtigt. 
 
fiktive Lebensdauer:    70 Jahre   
wirtschaftl. Restnutzungsdauer:  35 Jahre  
Miete/Monat     € 10,00 m2   
Bewirtschaftungskosten:   15 % 
Mietausfallwagnis:    -3 %  
Kapitalisierungszinssatz:   1,5 % 
Vervielfältiger     27,08 
Wertminderung Zustand   -5 % des Bauzeitwertes 
 
 
Die Wohn-Nutzfläche wird lt. Nutzwertgutachten übernommen – (gerundet) 46 m2. 
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Monats-Miete   46 m2  € 10,00/m2    €       460,00 
 
Jährlicher Rohertrag  € 460,00 12 Monate   €     5.520,00 
abzügl. 15 % Instandhaltungsaufwand 
 vom Rohertrag   € 5.520,00 15 %                        - €        828,00 
abzügl. 3 % Mietausfallwagnis                         - €        165,60 
 
jährlicher Reinertrag der Liegenschaft                €     4.526,40 
abzügl. Verzinsung Bodenwert  
    € 25.797,09 -1,5 %                      -  €        386,96 
 
jährlicher Reinertrag der baulichen Anlage               €     4.139,44 
 
 
Wert der baulichen Anlage   € 4.139,44 x 27,08 (Vervielf.)                        € 112.096,04 
Wertminderung Zustand      - 5 %                       - €     5.604,80 
Bauzeitwert im Zustand 23.01.2026      € 106.491,24 
 
gebundener Bodenwert                 €   25.797,09 
 
Ertragswert fiktiv bestandsfrei                € 132.288,33 
 
 
 
 
 

03.03. Bewertung der Rechte und Lasten 
 
 
Außerbücherliche Last 
 
Siehe Punkt 02.07.03. 
 
Rückstand Betriebskosten zum Stichtag 05.03.2026:    € 6.731,10 
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04. Verkehrswertermittlung 
 
 
 Der Ertragswert wurde auf Basis einer nachhaltig erzielbaren Miete ermittelt. 
 Der Zustand der Wohnung wurde entsprechend berücksichtigt. 
 Die Tatsache, dass der „Sanierungs- und Instandhaltungs-Rücklagentopf“ de facto fast 

leer ist, vom Hausverwalter bereits in der Eigentümerversammlung 2025 darauf 
hingewiesen wurde, dass in naher Zukunft mit div. größeren Reparaturen zu rechnen 
sein wird, eine thermische Sanierung aus den Rücklagen nicht finanzierbar ist, löst dies 
beim allfälligen Käuferkreis ein Unbehagen aus, das mit einer Marktwertanpassung von  
10 % des ermittelten Ertragswertes berücksichtigt wird. 

 
Ertragswert   € 132.288,33 
-10 % Marktwertanp.  €   13.228,83 
Verkehrswert  € 119.059,50  

 
 
Der Verkehrswert der Wohnung W Top 2, lasten- und kontaminierungsfrei, zum Stichtag 
05.03.2026, wird mit (gerundet)  € 119.000,00 bewertet.  
 
 
Anm. d. SV: 
 Im gegenständlichen Wohnhaus wurden im Jahr 2022 zwei Wohnungen um € 2.532,23/m2 bzw. 

2.840,90/ verkauft. 
 
Der sachverständig ermittelte Preis für die gegenständliche Wohnung beträgt € 2.588,25/m2 im 
Zustand 05.03.2026 
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05. Zusammenfassung 
 
Ortsaugenschein:  5. März 2026    10.00 Uhr bis 10.45 Uhr       Dauer 1 Stunde 
siehe Punkt 01.04. 
 
 
Der Verkehrswert des Anteiles von 51/309 an der Liegenschaft 4600 Wels,  
Schloßstraße 4,  
 

Wohnungseigentum an W Top 2 
(BG Wels, KG 51224 Pernau, EZ 2223, Gst.-Nr. 34/12, B-lNr. 12) 

 
wird zum Stichtag 5. März 2026, unter der Voraussetzung der Lasten- und 
Kontaminierungsfreiheit, mit (gerundet) 
 

€ 119.000,00 
 
bewertet. 
 
Außerbücherliche Last: 
 Rückstand Betriebskosten zum Stichtag 05.03.2026:      € 6.731,10 
Siehe Punkt 02.07.03! 

 
Dem Gutachten liegen die der Sachverständigen zur Verfügung stehenden Unterlagen und Angaben zugrunde. Sollten sich 
einzelne Unterlagen / Angaben als unzutreffend oder nicht vollständig erweisen oder sonstige Umstände auftreten, die für 
die Erstellung maßgeblich sind, so behält sich die Sachverständige eine Ergänzung bzw. Änderung der Ausarbeitung vor. 
 
Die geistige Erarbeitung dieses Gutachtens erfolgte durch Christa Buchmayer, PMBA. Die Abwicklung erfolgte im Rahmen 
der Buchmayer & Buchmayer Sachverständigenbüro OG. 

 
 
Wels, am 31. März 2026 
 
 
 
Christa Buchmayer, PMBA 
allg.beeid.u.gerichtl.zertif.Sachverständige 

 
Anlagen: 
(1) Katasterplan (1 Seite) 
(2) Baubewilligung (9 Seiten) 
(3) Baubewilligung Planänderung (8 Seiten) 
(4) Benützungsbewilligung (3 Seiten) 
(5) Betriebskostenabrechnung 2024 (2 Seiten) 
(6) Protokoll Eigentümerversammlung 2024 (2 Seiten) 
(7) Protokoll Eigentümerversammlung 2025 (4 Seiten) 
(8) Energieausweis (18 Seiten) 
(9) Fotobeilage (51 Fotos - 9 Seiten) 
 
 
Das Gutachten besteht aus 29 + 56 = 85 Seiten 


